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Rechtliche, politische und ethische Aspekte
der Sterbehilfe-Debatte in Deutschland

Seit dem Herbst 2005 kann in Deutsch-
land festgestellt werden, dass es wieder
eine heftige Debatte um Fragen der Ster-
behilfe gibt. Die nachstehenden Ausfüh-
rungen haben die Absicht, zu zeigen, wie
es dazu gekommen ist, und welches die
Aspekte sind, die dabei besonders beach-
tet werden sollten.

Fakten
Zuerst wenden wir uns der Darlegung der
Fakten zu. Dabei ist davon auszugehen,
dass diese Debatte durch die Gründung
eines DIGNITAS-Vereins am 26. Septem-
ber 2005 in Hannover ausgelöst worden
ist. Vor diesem Datum wurde das Thema
in der deutschen Öffentlichkeit nur am
Rande diskutiert, allenfalls im Zusammen-
hang mit den Bemühungen, Klarheit über
die Verbindlichkeit von Patientenverfü-
gungen im deutschen Rechtsraum zu
schaffen.
Hauptträger der Forderung nach Ermög-
lichung von Sterbehilfe war seit langem
die Deutsche Gesellschaft für Humanes
Sterben. Sie war am 7. November 1980,
also vor mehr als 25 Jahren, gegründet
worden. Sie bezeichnet sich selbst als
«mitgliederstärkste bundesweite Bürger-
rechtsbewegung für die Verwirklichung
des nicht nur theoretischen Selbstbestim-
mungsrechts von Menschen bis zur letz-
ten Lebensminute»1. Im Vordergrund ih-
rer Zielsetzung stand immer der Anspruch
eines aufgeklärten Menschen, seinem Le-
ben zu einem von ihm gewünschten Zeit-
punkt ein Ende setzen zu können. In der
Regel wurde dazu die Einführung der

Möglichkeit «aktiver Sterbehilfe» gefor-
dert, also der gesetzlichen Ermöglichung
einer Tötung auf Verlangen. Volkstümlich
gesagt: «Der Doktor soll mir dann eine
Spritze setzen können!».
Ihr Gründer und erster Vorsitzende Hans
Henning Atrott geriet in der ersten Hälfte
der Neunzigerjahre des 20. Jahrhunderts
in den Fokus der Justiz. Anlass war der
Umstand, dass er Sterbewilligen zu erheb-
lichen Preisen das verhältnismässig rasch
wirkende tödliche Gift Zyankali zu hohen
Preisen verkauft hatte. Diese Vorgänge
führten zu einer nachhaltigen Beeinträch-
tigung der Sterbehilfe-Debatte, die in der
Mitte der Achtzigerjahre des 20. Jahrhun-
derts in Gang gekommen war. 1985 gab
es immerhin eine Anhörung zu Fragen der
Sterbehilfe im Deutschen Bundestag.
Nach der Atrott-Affäre wurde die DGHS
von den deutschen Medien im Wesentli-
chen vollständig geschnitten; es war ihr
nie mehr möglich geworden, die Debatte
über Sterbehilfe in Deutschland neu zu
lancieren.
Für Sterbehilfe tritt auch der Humanisti-
sche Verband Deutschlands ein; eine Ver-
einigung von regionalen Freidenker-Orga-
nisationen. Auch in dieser Organisation
wurde das Hauptgewicht auf die Forde-
rung nach «aktiver Sterbehilfe» gelegt. Da
diesem Anliegen aber innerhalb des Ver-
bandes keine zentrale Bedeutung zuge-
messen worden ist, konnten auch von dort
aus kaum wesentliche Impulse in der ge-
wünschten Richtung erfolgen.
Stark beeinflusst wurde die Debatte um
Sterbehilfe durch den Aufsehen erregen-
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den «Fall Hackethal». Der Arzt Prof. Dr.
med. Julius Hackethal (1921-1997), ein
streitbarer Mediziner, betreute im Jahre
1984 eine Patientin, die unter einer schwe-
ren Krebskrankheit litt, welche ihr Gesicht
völlig verunstaltet hatte, und die ihn drin-
gend darum gebeten hatte, es ihr möglich
zu machen, ihr Leben zu beenden. Er ver-
schaffte ihr Zyankali, gab ihr die Infor-
mation, wie sie es einnehmen solle, musste
seine Patientin aus rechtlichen Gründen
dann aber alleine lassen und konnte sie in
ihrem Sterben nicht begleiten. Der ganze
Vorgang wurde von einer im voraus aus-
gelösten Kamera gefilmt und später über
Fernsehsender verbreitet. Ein gegen den
Arzt eingeleitetes Strafverfahren wegen
Tötung auf Verlangen führte nicht zu sei-
ner Verurteilung; das Oberlandesgericht
München hatte ihn ausser Verfolgung ge-
setzt2. In seiner Entscheidung bemerkte es,
Sterbehilfe im Sinne einer Beihilfe zum
Suizid mit chemischen Giften stelle nach
deutschem Strafrecht kein Delikt dar, da
das deutsche Strafgesetzbuch einen sol-
chen Paragraphen überhaupt nicht kenne.

Im deutschen Strafrecht ist man davon
ausgegangen, dass Suizid überhaupt kei-
ne Straftat mehr sei; wer also einen Sui-
zid zu machen versucht hat und dabei ge-
scheitert ist, kann nicht bestraft werden.
Hilft jemand bei einem solchen Suizid-
versuch, wäre er – wenn der Suizid eine
Straftat wäre – im Gegensatz zum Suizi-
denten, welcher «Haupttäter» wäre, ein
«Nebentäter». Da aber in der deutschen
Strafrechtsdogmatik eine Nebentat nicht
möglich erscheint, wenn es keine Straf-
norm in Bezug auf eine Haupttat gibt, hat
der deutsche Gesetzgeber darauf verzich-
tet, Verleitung und Beihilfe zum Suizid mit
Strafe zu bedrohen.

Anders ist die Situation in dieser Hinsicht
in der Schweiz. Da ist man strenger Dog-
matik nicht dermassen stark verhaftet. Der
Schweizerische Bundesrat – die Bundes-
regierung der Schweiz – hatte 1918 dem
Parlament einen Entwurf zu einem
Schweizerischen Strafgesetzbuch vorge-
legt, mit welchem die bislang bestehen-
den kantonalen Strafgesetze abgelöst wer-
den sollten. Er hat dabei eine Strafnorm
für «Verleitung und Beihilfe zum Selbst-
mord» vorgeschlagen und geltend ge-
macht, die Nebentat sei dann strafwürdig,
wenn jemand aus «selbstsüchtigen Be-
weggründen» handle. Als Beispiele nannte
die Regierung den Fall, in welchem ein
Täter schneller an das Erbe des Suiziden-
ten herankommen möchte, oder den an-
deren Fall, in welchem jemand, den eine
verwandtenrechtliche finanzielle Unter-
stützungspflicht trifft, den Unterstützten
dazu ermuntert, sein Leben zu beenden,
damit dadurch auch die finanzielle Bela-
stung für ihn wegfällt. Dieser Gesetzes-
artikel hat dann die Beratungen im Parla-
ment unverändert überstanden und ist mit
dem Gesetz am 1. Januar 1942 in Kraft
getreten und lautet bis heute unverändert:

«Wer aus selbstsüchtigen Beweggründen
jemanden zum Selbstmorde verleitet oder
ihm dazu Hilfe leistet, wird, wenn der
Selbstmord ausgeführt oder versucht wur-
de, mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren oder
mit Gefängnis bestraft.»

Nachdem in den Siebzigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts die Intensivmedizin ei-
nen großen Sprung nach vorne machen
konnte, und immer mehr Menschen auf
Intensivstationen an Schläuchen hängend
mehr tot als lebend weitervegetierten, ent-
wickelten sich sowohl in einem Teil der
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Ärzteschaft als auch im allgemeinen Pu-
blikum Widerstände gegen diese Entwick-
lung. Sie wurden maßgeblich durch Ein-
zelfälle, die zu Skandalen geführt hatten,
geweckt. So etwa hatte der vernünftige
Chefarzt des Zürcher Stadtspitals Triemli,
Prof. Dr. med. Urs Peter Haemmerli, im
Jahre 1975 seiner politischen Vorgesetz-
ten, der Zürcher Stadträtin Dr. iur. Regula
Pestalozzi, beiläufig mitgeteilt, Sterben-
den in seinem Krankenhaus gebe er keine
Nahrung mehr, sondern führe nur noch
Wasser zu. Dies führte zu einem riesigen
öffentlichen Skandal: Die Juristin vermu-
tete ein Tötungsdelikt und alarmierte die
Staatsanwaltschaft; das Strafverfahren
wurde aber schliesslich eingestellt. Die
große Mehrheit des Publikums stand auf
der Seite des Arztes. In der Folge wurde
bei den Erneuerungswahlen in den Zür-
cher Stadtrat die Stadträtin Pestalozzi
strafweise abgewählt.

Eine indirekte Folge dieses Skandals war
dann die Lancierung eines kantonalen
Volksbegehrens auf Ermöglichung aktiver
Sterbehilfe. Die Volksabstimmung vom
25. September 1977 ergab 203.148 Ja ge-
gen 144.822 Nein. Damit reichte der Kan-
ton Zürich beim Bundesparlament einen
Vorschlag ein, es sei für unheilbar Kran-
ke die Möglichkeit aktiver Sterbehilfe zu
schaffen. Der Vorschlag wurde vom Bun-
desparlament allerdings zurückgewiesen.

1982 wurde dann zuerst in der franzö-
sischsprachigen Schweiz eine EXIT-Ver-
einigung3 gegründet, der kurz darauf auch
eine Gründung von EXIT (Deutsche
Schweiz)4 folgte. Beide begnügten sich
anfänglich damit, ihren Mitgliedern nach
einer bestimmten Dauer der Mitglied-
schaft eine schriftliche Anleitung zur

Durchführung eines Suizids auszuhändi-
gen. Später ging dann vor allem EXIT
(Deutsche Schweiz) dazu über, den Mit-
gliedern auch einen begleiteten Suizid
anzubieten, der anfänglich hauptsächlich
mit dem damals noch auf dem Markt be-
findlichen Kombinations-Medikament
Vesparax® durchgeführt wurde. Dieses
wurde später durch den Einsatz von Na-
trium-Pentobarbital abgelöst.

In EXIT (Deutsche Schweiz) ergaben sich
schon 1992 und dann wieder 1998 schwe-
re Auseinandersetzungen im Vorstand,
wobei es vorwiegend um finanzielle
Machtfragen ging. Nachdem am 16. Mai
1998 eine von einem Mitglied organisier-
te mehrhundertköpfige Claque die Gene-
ralversammlung, an der etwa 800 der rund
70.000 Aktivmitglieder teilgenommen hat-
ten, zu majorisieren vermocht hatte, wur-
de von einem Teil der Unterlegenen am
darauf folgenden Tage der Verein «DIG-
NITAS – Menschenwürdig leben – Men-
schenwürdig sterben» gegründet. Im Un-
terschied zu EXIT (Deutsche Schweiz)
wurde bei der Organisation der Mitglieder-
struktur in den Statuten dieses Vereins
darauf geachtet, dass sich in der General-
versammlung keine derartige undemokra-
tische Majorisierung ergeben kann. Über
sie ist vor allem in Deutschland in den
Medien berichtet worden, so dass sie auch
dort bekannt geworden ist.

Von EXIT abgespalten hatte sich auch eine
Vereinigung «Ex International», die vom
langjährigen früheren Geschäftsführer von
EXIT, Pfarrer Dr. phil. Rolf Sigg, gegrün-
det worden war. Über sie gibt es kaum
Medienberichte, obwohl auch bei ihr Men-
schen mit Wohnsitzen, die nicht in der
Schweiz liegen, begleitet werden.
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Alle diese Organisationen arbeiten grund-
sätzlich ähnlich. Sie kümmern sich dar-
um, für sterbewillige Personen einen Arzt
zu finden, der bereit ist, der Person ein
entsprechendes Rezept für Natrium-Pen-
tobarbital zu schreiben – falls nicht schon
der Hausarzt dazu bereit sein sollte –, und
sie sorgen dafür, dass das verschriebene
Medikament jeweils dieser Person von
einer Freitod-Helferin oder einem Freitod-
Helfer gebracht, ihr aber nie unbewacht
überlassen wird, so dass Missbräuche mit
dem Barbiturat ausgeschlossen sind. Mit-
glieder solcher  Freitodhelfer-Teams sor-
gen dafür, dass sich bei der Einnahme des
Medikaments keine unerwünschten Risi-
ken für die sterbewillige Person verwirk-
lichen können. Dabei wird in der Regel
diese Begleitung in der Wohnung der
sterbewilligen Person vorgenommen. Ist
der Tod eingetreten, wird die Polizei ver-
ständigt, welche im Zusammenwirken mit
anderen Behörden eine Untersuchung
durchführt, um abzuklären, ob ein Tö-
tungsdelikt vorliegt. Dies ist in aller Re-
gel nie der Fall. Die Familie übernimmt
im Anschluss an den Sterbefall die Durch-
führung der gesetzlichen Obliegenheiten
in Bezug auf Meldung an die Behörden
und Organisation des Begräbnisses.

Naturgemäss beschäftigt sich auch die
Wissenschaft mit diesem schweizerischen
Phänomen. So besteht etwa eine Studie
des Instituts für Rechtsmedizin der Uni-
versität Zürich, in welcher EXIT-Suizide
im Zeitraum 1990-2000 untersucht wor-
den sind5. Darin ist gezeigt worden, dass
von 57.457 Personen, die in diesen elf Jah-
ren in der Schweiz an einer Herz-Kreis-
lauf- oder Atemwegs-Erkrankung verstor-
ben sind, gerade nur 39 den Weg über
EXIT genommen haben – also 0,67 Pro-

mille. Die höchste Promillezahl ergab sich
bei Personen, die an Multipler Sklerose
verstorben sind: bei insgesamt 223 Ver-
storbenen wählten nur 10 den Weg über
EXIT, das sind 44,8 Promille. Das sind
somit in einem Land, in welchem die
Möglichkeit, über einen begleiteten Sui-
zid sein Leben beenden zu können, breite
Kenntnisse in der Bevölkerung vorhanden
sind, verschwindende Minderheiten. Ana-
log verhält es sich beispielsweise in der
Stadt Zürich. Dort hatte der Stadtrat im
Jahre 2001 ein vorher erlassenes Verbot,
in städtischen Alters- und Pflegeheimen
begleitete Suizide zuzulassen, aufgehoben.
Der Stadtarzt von Zürich, Dr. med. Albert
Wettstein, bestätigte anfangs 2006 auf
Anfrage, dass sich solche Vorkommnisse
seither bei einem Bestand von mehr als
3.000 Personen, die in solchen Einrich-
tungen ihren Wohnsitz haben, auf Null bis
drei pro Jahr beschränken.
Wer solche Daten zur Kenntnis nimmt,
wird nicht darum herum kommen, Be-
fürchtungen von Gegnern jeglicher Art
von Sterbehilfe, die mit dem Argument des
«gefährlichen Dammbruchs» gegen eine
Ermöglichung von Sterbehilfe kämpfen,
jeden Realitätsbezug absprechen zu müs-
sen. Sie sind schlicht unhaltbar.

Die Gründung eines DIGNITAS-Ver-
eins in Deutschland
Am Vormittag des 26. September 2005
erfolgte in Hannover die Gründung des
Vereins «DIGNITAS Deutschland», der in
der Folge am 22. November 2005 im
Vereinsregister des Amtsgerichts Hanno-
ver eingetragen worden ist. Am Nachmit-
tag desselben Tages wurde die Gründung
auf einer Informationsveranstaltung in ei-
nem Hotel der Leinestadt unter anderem
so erläutert:
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« DIGNITAS-Deutschland will . . . in er-
ster Linie die deutsche Debatte um Ster-
behilfe so beeinflussen, dass Abstand von
der Forderung nach «aktiver Sterbehilfe»
genommen wird, indem die Forderung
nach Ermöglichung des begleiteten Sui-
zids an deren Stelle tritt. Nach unserer
Auffassung ergibt die heute schon beste-
hende europäische Rechtslage einen An-
spruch auf ein solches gefahrloses Suizid-
Verfahren. Es ist Aufgabe von DIGNI-
TAS-Deutschland, das Selbstbestim-
mungsrecht des Menschen auch in Bezug
auf sein eigenes Ableben durchzusetzen.
Der Weg dazu führt einerseits über Infor-
mation von Politikern. Anderseits wird
DIGNITAS-Deutschland auch dazu bei-
tragen, dass die aufgeworfenen Fragen
vermehrt direkt vor zuständige Gerichte
getragen werden. Ist es nämlich so, dass
die Rechtslage schon klar ist, dann kann
auf die Mitwirkung des Parlaments ver-
zichtet werden: Es ist dann Aufgabe der
Gerichtsbarkeit, dem geltenden Recht zum
Durchbruch zu verhelfen. Ein entspre-
chendes Verfahren liegt zurzeit bereits vor
einem deutschen Verwaltungsgericht. »

Aber es gibt auch noch ein weiteres Ziel,
welches vom deutschen DIGNITAS-Ver-
ein verfolgt wird. Dazu wurde damals
ausgeführt6:

« DIGNITAS ist überzeugt, dass die Er-
möglichung einer Sterbehilfe durch beglei-
teten Suizid eine der wirksamsten Maß-
nahmen wäre, um die gewaltigen Zahlen
von Suiziden und Suizidversuchen mas-
siv zu reduzieren. Warum?
Die heutige Suizidprophylaxe geht vom
Ansatz aus, Suizid dürfe nicht sein. Da-
mit wird das Suizidgeschehen in einen
Tabu-Bereich verwiesen. Jemand, der dar-

an denkt, sein eigenes Leben beenden zu
wollen, kann sein Gesicht verlieren, wenn
er mit einem anderen Menschen über die-
se Absicht spricht. Das führt dazu, dass
potentielle Suizidenten in aller Regel ganz
auf sich allein gestellt sind und bleiben.
Sie sind damit in einer zutiefst belasten-
den Situation ohne Hilfe Dritter.
DIGNITAS geht von einem ganz anderen
Ansatz aus: Suizid ist eine großartige
Möglichkeit, die dem Menschen mit sei-
nem Bewusstsein verliehen worden ist. Er
kann sich damit einer für ihn absolut un-
erträglichen, ausweglosen Situation als
Objekt entziehen. Aber da jemand, der
suizidal wird, in der Regel nicht ausrei-
chend in der Lage ist, selbst objektiv zu
erkennen, ob seine Lage wirklich ausweg-
los ist, bedarf er der Möglichkeit, sich mit
anderen darüber beraten zu können. Wir
bringen das mit einem einleuchtenden Satz
auf einen kurzen Nenner: Man geht nicht
auf große Reise, ohne das Reisebüro kon-
sultiert zu haben, und man geht nicht auf
große Reise, ohne seinen Angehörigen und
Freunden Adieu gesagt zu haben.
Würde diese Philosophie kombiniert mit
einer regelmäßig sich wiederholenden öf-
fentlichen Aufklärungskampagne über
nicht mehr funktionierende Suizidmetho-
den und deren gewaltige Risiken, dann
wäre nach Einschätzung von DIGNITAS
die Zahl der Suizide und der gescheiter-
ten Suizidversuche um je etwa 80 Prozent
zu verringern.
DIGNITAS wundert sich deshalb vor al-
lem auch über jene Kreise, welche sich
grundsätzlich einer vernünftigen Sterbe-
hilfe in den Weg stellen, indem sie vorge-
ben, sich für den Schutz des Lebens ein-
setzen zu wollen. Wäre dem wirklich so,
müssten sich diese Kreise viel stärker um
wirksame Suizidprophylaxe kümmern.
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Das Muster, nach welchem diese funktio-
nieren könnte, ist beim ähnlich struktu-
rierten Bereich des Schwangerschaftsab-
bruchs zu erkennen: Aufklärung, Bera-
tung, Hilfe. DIGNITAS wundert sich auch
darüber, dass die staatlichen Behörden,
insbesondere die Bundesregierung, die
Bedeutung des Einsparpotentials bei effi-
zienter Suizidvermeidung bislang nicht
erkannt haben. »

Noch während der Bekanntgabe dieser
Ziele zirkulierte bereits eine gemeinsame
Stellungnahme zur Gründung des deut-
schen Vereins, die von der niedersächsi-
schen Landesbischöfin Dr. Margot Käß-
mann und der damaligen niedersächsi-
schen Sozialministerin Dr. Ursula von der
Leyen (jetzt Bundesfamilienministerin) in
Umlauf gesetzt worden ist. Darin hieß es7:

« „Sterben ist ein gewichtiges Thema, das
nicht verdrängt werden darf. Nur allzu oft
werden Todkranke mit ihren Wünschen
und Ängsten in unserem Land ausge-
grenzt. An diesem Punkt müssen wir an-
setzen. Deshalb halten wir den Weg, den
das Unternehmen Dignitas einschlägt, für
völlig falsch“, so Landesbischöfin Mar-
got Käßmann. „Dignitas setzt nur auf den
schnellen Tod. Damit schlägt Dignitas die
Tür zu, das Sterben als ein Stück Leben
zu begreifen und es als wichtige Zeit an-
zunehmen“, so Niedersachsens Sozial-
ministerin Ursula von der Leyen.
Die wachsende Anzahl älterer Menschen
werde die Gesellschaft in Zukunft immer
häufiger vor die Frage der Sterbebeglei-
tung stellen. Deshalb setzen sich Käßmann
und von der Leyen weiterhin verstärkt für
ein Sterben in Würde ein. „Unser Ziel
muss es sein, die Hospizbewegung und
die Palliativversorgung zu stärken, die

ambulant und stationär hervorragende
Arbeit leistet. Wir brauchen eine starke
Palliativversorgung, damit es uns als Ge-
sellschaft gelingt, sterbende Menschen
schmerzfrei und würdevoll in den Tod zu
begleiten“, erklären Käßmann und von der
Leyen. „Deshalb arbeiten wir am Ausbau
eines flächendeckenden Netzes der Pallia-
tiversorgung in Niedersachsen“, sagt von
der Leyen.
„Wir müssen dem Sterben Raum und Zeit
geben. Sterben ist keine Angelegenheit, die
schnell und effektiv gestaltet werden kann.
Unter Zeitdruck kann es zu Kurzschluss-
reaktionen kommen, die kein Mensch
rückgängig machen kann“, so Käßmann.
Diese fatalen Entscheidungen könnten
auch für Angehörige zu einer tiefen Bela-
stung werden. Die Versuchung, dem Le-
ben in schwerer Krankheit und Leid ein
schnelles Ende zu setzen, sei oftmals groß.
Doch sie führe nicht zu Würde, sondern
werde schnell zum vermeintlich einzigen
Ausweg.
Viele Menschen wüssten gar nicht, dass
es eine Palliativversorgung gebe. Auch die
christliche Patientenverfügung, die fest-
legt, dass gegen den Willen des Patienten
keine lebensverlängernden Maßnahmen
eingesetzt werden, sei noch zu wenig be-
kannt.
„Sterbende dürfen sich nicht als Last für
ihre Mitmenschen empfinden. Wir dürfen
sie nicht mit ihren Ängsten allein lassen,
sondern können ihre Hand halten und ih-
nen mit einer guten Palliativmedizin die
unerträglichen Schmerzen nehmen“, so
von der Leyen. Das würdevolle Begleiten
Angehöriger in den letzten Stunden müs-
se wieder stärker als ein Teil der Kultur
empfunden werden. Käßmann und von
der Leyen warnen vor der gesellschaftli-
chen Entwicklung, sich der Alten und
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Kranken zu entledigen. So eine Gesell-
schaft sei menschenverachtend und zy-
nisch.  „Uns muss es darum gehen, das
Sterben als Teil des Lebens zu sehen, die
Sterbenden nicht ausgrenzen, sondern in
unserer Mitte zu behalten“, heben Käß-
mann und von der Leyen hervor. »

Die niedersächsische Justizministerin Eli-
sabeth Heister-Neumann doppelte wenig
später nach und erklärte, sie wolle mit ei-
ner Bundesratsinitiative erreichen, dass
das deutsche Strafgesetzbuch um einen
Paragraphen vermehrt werde, mit wel-
chem die «geschäftsmäßige Vermittlung»
von Sterbehilfe unter Strafe gestellt wer-
den solle. Dies provozierte unvermittelt
erhebliche Spannungen in der niedersäch-
sischen Koalition der CDU mit der FDP,
war doch dieser Vorstoß mit der letzteren
in keiner Weise vorher abgesprochen wor-
den.
Auf sofortige schriftliche Angebote von
DIGNITAS an die drei voreiligen Damen
in Niedersachsen, für ein ausführliches
Gespräch zur Verfügung zu stehen, erfolg-
te von deren Seite keinerlei Reaktion.
Auch bei einer Fachtagung, die von der
Landtagsfraktion der niedersächsischen
CDU veranstaltet worden ist, wollte man
keinen Vertreter von DIGNITAS dabei
haben; im Unterschied zu einer Fachta-
gung der FDP-Fraktion im niedersächsi-
schen Landtag.
Die «Deutsche Hospiz-Stiftung» fühlte
sich bemüßigt, noch während der Infor-
mationsveranstaltung des neuen Vereins
vor dem betreffenden Hotel eine kümmer-
liche Demonstration zu veranstalten, an-
geführt von ihrem geschäftsführenden
Vorstand. Auf Plakaten, von Aktivisten
mit Totenkopfmasken getragen, wurde ge-
gen ein angebliches «Geschäft mit dem

Tod» protestiert, wobei die plakatierten
geringen Mitgliedergebühren von DIGNI-
TAS sich geradezu lächerlich gegenüber
den Millionen-Umsätzen ausnahmen, wel-
che die Deutsche Hospiz-Stiftung und ihre
zugewandten Hospize im Zusammenhang
mit dem Sterben von Hospiz-Patienten
jedes Jahr realisieren.
Der Präsident der Bundesärztekammer,
Prof. Dr. med. Jörg-Dietrich Hoppe, äu-
ßerte sich zur Gründung wie folgt8:
«Für uns Ärztinnen und Ärzte wird auch
in Zukunft die Maxime gelten: Der Pati-
ent hat das Recht auf einen würdigen Tod,
aber er hat nicht das Recht, getötet zu
werden. Aktive Sterbehilfe lehnen wir
Ärztinnen und Ärzte deshalb kategorisch
ab’, erklärte Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hop-
pe, Präsident der Bundesärztekammer, zu
den Plänen der Schweizer Organisation
‘Dignitas’ in Hannover ein Euthanasie-
Zentrum zu errichten.
„Ein einklagbares Recht auf aktive Ster-
behilfe wäre nur vermeintlich die ultima-
tive Verwirklichung des Rechts auf Selbst-
bestimmung, doch von da aus ist der Weg
nicht mehr weit in eine Gesellschaft, die
den Menschen den Tod nahe legt, wenn
sie mit dem Leben nicht mehr zurecht
kommen“, so Hoppe. Niemand dürfe am
Strafrechtsparagrafen 216 rütteln, der die
Tötung auf Verlangen in Deutschland ver-
bietet, forderte der Ärztepräsident, nichts
anderes auch sei der ärztlich assistierte
Suizid.
„Es gibt Situationen, in denen sonst an-
gemessene Diagnostik und Therapiever-
fahren nicht mehr angezeigt und Begren-
zungen geboten sein können. Der Sterben-
de muss dann palliativ-medizinisch ver-
sorgt werden. Die moderne Palliativme-
dizin aber ist heute bereits in der Lage ist,
Schmerzen und andere Symptome auf ein
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erträgliches Maß zu reduzieren und da-
mit unnötiges Leid zu verhindern. Unheil-
bar kranke Menschen können ihr Leben
bis zuletzt als lebenswert empfinden, wenn
sie professionell betreut werden, Zuwen-
dung erfahren und nicht alleine gelassen
werden. Daran sollten wir wider alle Ver-
suchungen des Zeitgeistes unverbrüchlich
festhalten“, so Hoppe.
„Leiden zu lindern und Angst zu nehmen,
um damit ein selbstbestimmtes, würdevol-
les Lebensende zu ermöglichen – das, und
nichts anderes ist der ärztliche Auftrag“,
sagte Hoppe. »

Es konnte nicht ausbleiben, dass sich auch
kirchliche Kreise zur Vereinsgründung
äußerten. So etwa der römisch-katholische
Bischof von Fulda, Heinz Josef Algermis-
sen:
«Aktive Sterbehilfe, oder besser: Eutha-
nasie, ist ein tragischer Irrtum, weil es
doch eine Alternative gibt: statt das Töten
zur Therapie zu erheben – die umfassen-
de Zuwendung als Antwort auf den Schrei
nach Hilfe bei der letzten Etappe des Le-
bens.
Die Erfahrung unserer Hospize zeigt, dass
der Wunsch nach der so genannten akti-
ven Sterbehilfe bei einem gut ausgebau-
ten Angebot an sensibler Sterbebegleitung
kaum noch auftaucht. Allerdings wird es
ohne die Optimierung der Palliativmedizin
und ohne Hospizstrukturen in einer per-
missiven Gesellschaft nicht gelingen, das
strikte Nein zur Euthanasie aufrechtzuer-
halten.
Die Haltung der katholischen Kirche ist
unaufgebbar eindeutig: „Willentliche Eu-
thanasie, gleich in welcher Form und aus
welchen Beweggründen, ist Mord. Sie ist
ein schwerer Verstoß gegen die Würde des
Menschen und gegen die Ehrfurcht vor

dem lebendigen Gott, seinem Schöpfer.“
(Katechismus der Katholischen Kirche Nr.
2324). »

Man könnte nun auch noch über Reaktio-
nen in den Medien berichten, doch sind
die Medien heute im allgemeinen derma-
ßen ungenau geworden, dass deren Inhal-
te weitestgehend zur «quantité néglige-
able» herabgesunken sind. Es gibt nur
noch ganz wenige Medienschaffende, auf
die nicht die Beschreibung eines Medien-
schaffenden zutrifft, wie sie von
GEORGE BERNARD SHAW in so un-
nachahmlicher Weise schon 1906 in sei-
nem Stück «The Doctor’s Dilemma»
(«Der Arzt am Scheideweg») vorgenom-
men worden ist:
«Walpole kehrt mit dem Reporter (Origi-
nal: The Newspaper Man) zurück, einem
heiteren freundlichen jungen Mann, der
für die gewöhnlichen Geschäfte infolge
eines angeborenen geistigen Gebrechens
untauglich ist: er ist nämlich unfähig, das,
was er sieht, genau zu beschreiben, oder
das, was er hört, genau zu verstehen oder
zu erzählen. Da die einzige Beschäftigung,
bei der diese Mängel nicht schaden, der
Journalismus ist – eine Zeitung braucht
ja nicht gemäss ihren Beschreibungen und
Berichten zu handeln, sondern sie bloss
an neugierige Faulpelze zu verkaufen,
verliert also durch Ungenauigkeit und
Unwahrhaftigkeit nur ihre Ehre –, so
musste er unbedingt durch eine force
majeure Journalist werden und trachten,
trotz eines täglichen Kampfes mit seinem
Mangel an Bildung und seiner prekären
Beschäftigung, stets guten Mutes zu er-
scheinen. Er hat ein Notizbuch bei sich
und versucht gelegentlich eine Notiz zu
machen, da er aber nicht stenographieren
und überhaupt nicht schnell schreiben
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kann, gibt er das, ehe er einen Satz zu-
stande gebracht hat, gewöhnlich als ver-
lorene Mühe auf.»

Zum selbstbestimmten Sterben in die
Schweiz
Bald nach der Gründung des schweizeri-
schen Vereins DIGNITAS hatten deren
Verantwortliche die Frage zu entscheiden,
ob auch Personen mit Wohnsitz ausserhalb
der Schweiz als Mitglieder aufgenommen
werden sollen, und ob auch ihnen die
Dienstleistung eines begleiteten Suizides
angeboten werden könne.
Diese Frage wurde auf Grund einer ganz
einfachen Überlegung bejaht. Es wurde
nämlich die Frage gestellt, welches der
Unterschied zwischen einem metastasie-
renden Brustkrebs in Kreuzlingen – der
schweizerischen Grenzstadt am Ausfluss
des Bodensees – und einem metastasie-
renden Brustkrebs in Konstanz, das auf
deutscher Seite Kreuzlingen gegenüber-
liegt, sei, und die Antwort lautete, der
Unterschied betrage einige hundert Me-
ter. Somit wäre es ethisch nicht vertret-
bar, einem Menschen in Konstanz einen
begleiteten Suizid zu verweigern. Dem
entsprechend entschied DIGNITAS, auch
Personen mit Wohnsitz ausserhalb der
Schweiz als Mitglieder aufzunehmen und
gleich zu behandeln wie jene, die in der
Schweiz wohnen.
Es ergab sich in der Folge, dass die Grup-
pe von Personen, die in Deutschland woh-
nen, zur zahlenmässig stärksten Gruppe
innerhalb der schweizerischen DIGNITAS
anwuchs. Das ergibt sich anschaulich aus
der nachfolgenden Tabelle, in welcher die
Gesamtzahl der Mitglied jeweils per 31.
Dezember eines Jahres und die Zahl der
in Deutschland wohnenden Mitglieder
aufgelistet ist:

Jahr Gesamtzahl in Deutschland in %
2001   1.079      413      38,27
2002   2.263      940      41,53
2003   3.599   1.293      35,92
2004   4.347   1.565      36,00
2005   5.300   2.150      40,56
                           (Zirkazahlen)

Die Anzahl der Personen mit Wohnsitz in
Deutschland, welche in der Schweiz bei
DIGNITAS eine Freitod-Begleitung in
Anspruch genommen haben, verglichen
mit der Gesamtzahl, ergibt sich aus der
nachstehenden Tabelle:

Jahr Gesamtzahl aus Deutschland in %
1998  6    0         0,0
1999  5    1       20,0
2000  7    3       42,8
2001 50   31       62,0
2002 76   50       65,8
2003          100   45       45,0
2004          105             66       62,8
2005          138             78       56,5

Rechtliche Aspekte
Beihilfe zum Suizid ist in Deutschland
vom Strafgesetzbuch nicht erfasst; sie ist
somit strafrechtlich gesehen selbst dann
zulässig, wenn jemand dies aus eigensüch-
tigen Motiven tut.
Diese strafrechtlich unbedenkliche,
ethisch jedoch kaum zu vertretende Situa-
tion ist allerdings durch die Rechtspraxis
und die Anwendung anderer strafrechtli-
cher Normen erheblich eingeschränkt wor-
den.
Da gibt es beispielsweise den § 323c des
Strafgesetzbuches, der von «unterlassener
Hilfeleistung» handelt. Sein Wortlaut:
«Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner
Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl
dies erforderlich und ihm den Umständen
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nach zuzumuten, insbesondere ohne er-
hebliche eigene Gefahr und ohne Verlet-
zung anderer wichtiger Pflichten möglich
ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.»
Ihm ist es zu verdanken, dass es in
Deutschland heute zwar rechtlich möglich
ist, einem Menschen ein scheußlich wir-
kendes Gift zu bringen, mit welchem er
sich selbst töten kann, doch darf niemand
dabei bleiben und ihm etwa die Hand beim
Sterben halten, der nicht strafrechtliche
Folgen gewärtigen will. Forscht man nach,
woher dieser Straftatbestand stammt, dann
erfährt man einigermassen Erstaunliches.
Der Große Strafsenat des Bundesgerichts-
hofes hat dies in einem Beschluss aus dem
Jahre 1954 getan und in allen Einzelhei-
ten geschildert10:
«§ 330 c StGB ist durch Gesetz der Reichs-
regierung vom 28. Juni 1935 (RGBl I S.
839) geschaffen worden. Er ist an die Stel-
le des früheren § 360 Abs. 1 Nr. 10 StGB
getreten. Nach dieser Vorschrift machte
sich wegen Übertretung strafbar, wer bei
Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder
Not einer Aufforderung der Polizei zur
Hilfeleistung nicht nachkam, obwohl er
ihr ohne erhebliche eigene Gefahr hätte
genügen können. Diese Regelung wurde
als  unzureichend angesehen. Ihre Ände-
rung erschien dem damaligen Gesetzge-
ber als so dringlich, dass er sie nicht der
geplanten allgemeinen Strafrechtsreform
überlassen wollte, sondern im Wege der
Novellengesetzgebung durchführte (Amt-
liche Begründung S 27).
Der Tatbestand der Hilfeleistungsweige-
rung wurde aus dem Bereich polizeilicher
Übertretungen herausgenommen und un-
ter die gemeingefährlichen Vergehen ein-
gereiht. Er wurde auch inhaltlich seinem
Grundgedanken nach umgestaltet. Der

polizeilichen Aufforderung zur Hilfelei-
stung bedurfte es nicht mehr, wenngleich
sie noch als Beispiel für das Vorliegen ei-
ner Hilfspflicht erwähnt war. Vielmehr trat
die Pflicht zur Hilfeleistung auf Grund der
Sachlage in Unglücksfällen usw. von
selbst ein. Strafbar war, wer sie nicht er-
füllte, obwohl er das ohne erhebliche ei-
gene Gefahr und ohne Verletzung anderer
wichtiger Pflichten hätte tun können. Als
Massstab für die vom Gesetz verlangte
Einsatzbereitschaft wurde das „gesunde
Volksempfinden“ genannt. Es sollte als
Richtlinie für die Prüfung jedes einzelnen
Falles gelten (Amtliche Begründung S 42;
Barth JW 1935, 2320).
Mit der Einführung des § 330c StGB sollte
nach der amtlichen Begründung der seit
der „nationalsozialistischen Erhebung“
eingetretene Wandel der Auffassungen
über die Pflicht des einzelnen gegenüber
der Volksgemeinschaft und sein Verhält-
nis zu den einzelnen Volksgenossen deut-
lich gemacht werden. Besonders ist darin
hervorgehoben, dass das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit das Eintreten für den
anderen verlange; ein Unglücksfall im
Sinne der Vorschrift werde auch dann an-
zunehmen sein, wenn der Betroffene ab-
sichtlich das Unglück herbeigeführt habe
(zB Selbstmordversuch) oder wenn es ein
anderer in verbrecherischer Absicht getan
habe (zB versuchter Mord).
Danach unterliegt es keinem Zweifel, dass
nach dem Willen des damaligen Gesetz-
gebers die Hilfeleistungspflicht möglichst
weit ausgedehnt werden und auch die Fälle
des Selbstmordversuchs umfassen sollte.»
Nun hat allerdings der Große Strafsenat
in dem zitierten Beschluss an den rechtli-
chen Konsequenzen dieser nationalsozia-
listischen Gesetzgebung in Fällen eines
Suizidversuchs ausdrücklich festgehalten.
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Er hat dabei versucht, dies rational zu er-
klären, indem er einerseits dargelegt hat,
schon 1919 habe es einen Entwurf zu ei-
nem deutschen Strafgesetzbuch gegeben,
in welchem in § 291 Gefängnisstrafe bis
zu sechs Monaten für denjenigen vorge-
sehen war, der es unterließ, einen anderen
aus einer Lebensgefahr zu retten, obwohl
er ihn ohne erhebliche Gefahr für sein ei-
genes Leben oder seine eigene Gesund-
heit retten konnte. Anderseits verwies er
auf das Dritte Strafrechtsänderungsgesetz
vom 4. August 1953, welches die Hilfe-
leistungspflicht beibehalten habe. «Nur
sind an die Stelle des Begriffs der nach
„gesundem Volksempfinden“ bestehenden
Verpflichtung die Voraussetzungen der
Erforderlichkeit der Hilfeleistung und ihre
Zumutbarkeit getreten ... Damit hat der
Gesetzgeber anerkannt, dass der Grund-
gedanke des 1935 geschaffenen § 330c
StGB mit dem heutigen Rechtsdenken
übereinstimmt.»
Der Große Strafsenat hat dabei aber – ver-
ständlicherweise, denn seine in ihm täti-
gen Bundesrichter waren von dieser Tat-
sache genauso betroffen – übersehen, dass
praktisch alle zu jenen Zeiten in der deut-
schen Justiz tätigen Personen sowohl ihre
Ausbildung als auch ihr Menschenbild in
einer Zeit gewonnen hatten, die durch die
Ideologie des Nationalsozialismus maß-
geblich bestimmt war.
So kam es, dass der Große Strafsenat vor
fünfzig Jahren weiter erklärte:
«Da das Sittengesetz jeden Selbstmord –
von äußersten Ausnahmefällen vielleicht
abgesehen – streng missbilligt, da niemand
selbstherrlich über sein eigenes Leben ver-
fügen und sich den Tod geben darf, kann
das Recht nicht anerkennen, dass die
Hilfepflicht des Dritten hinter dem sittlich
missbilligten Willen des Selbstmörders zu

seinem eigenen Tode zurückzustehen
habe.»
Orientiert man sich jedoch nicht an auf
nationalsozialistischem Boden Gewachse-
nem, sondern an einer zutiefst humanen
Rechtsphilosophie11, wie sie etwa der gro-
ße deutsche Rechtslehrer und Reichs-
justizminister Gustav Radbruch (1878-
1949) recht eigentlich verkörpert hat, wird
man einen solch anachronistischen Rück-
griff auf ein schwammiges «Sittengesetz»
ablehnen und dem Einzelnen sein Verfü-
gungsrecht über sein eigenes Leben zu-
sprechen müssen, in das einzugreifen nie-
mandem zu gestatten ist.
Sagen wir es offen: Heutige deutsche Po-
litiker, die nach wie vor an dieser rechtli-
chen Regelung festhalten wollen, indem
sie sich nur schon dagegen wehren, eine
vernünftigere Lösung zu diskutieren, stel-
len sich freiwillig an die Seite des natio-
nalsozialistischen Gesetzgebers von 1935
und billigen so bewusst oder unbewusst
dessen diesbezügliche Ideologie.
Eine zweite einschränkende Norm besteht
in der Auslegung der so genannten Garan-
tenpflicht gemäss § 13 Absatz 1 StGB für
Angehörige und Ärzte. Die Norm hat fol-
genden Wortlaut:
«Wer es unterlässt, einen Erfolg abzuwen-
den, der zum Tatbestand eines Strafgeset-
zes gehört, ist nach diesem Gesetz nur
dann strafbar, wenn er rechtlich dafür ein-
zustehen hat, dass der Erfolg nicht ein-
tritt, und wenn das Unterlassen der Ver-
wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes
durch ein Tun entspricht.»
Der für juristische Laien schwer verständ-
liche Text bedeutet, dass Personen, die sich
entweder verwandtschaftlich oder ehelich
eng verbunden sind, oder ein Arzt, der
durch ein Arzt-Patientenverhältnis mit ei-
nem Menschen verbunden ist, eines Tö-
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tungsdelikts wegen Unterlassung beschul-
digt werden können, wenn sie bei einem
Suizidversuch anwesend sind und dann,
wenn der Suizident das Bewusstsein ver-
liert, nicht sofort Rettungsmaßnahmen in
die Wege leiten.
Schließlich macht es die geltende deutsche
Betäubungsmittel-Gesetzgebung unmög-
lich, einem Sterbewilligen Natrium-Pento-
barbital zu verschreiben. Es ist dem Au-
tor bislang allerdings nicht gelungen, ein-
wandfrei zu klären, ob dieser Wirkstoff
in Deutschland zurzeit tatsächlich für den
Einsatz in der Humanmedizin unzulässig
ist; fernmündliche Erkundigungen im
Bundesministerium für Gesundheit haben
keine eindeutigen Auskünfte ergeben.
Darüber hinaus sollen außerdem die de-
mokratisch in keiner Weise legitimierten
Standesregeln der deutschen Ärzteschaft
jedem Arzt verbieten, einem Patienten eine
tödliche Dosis eines Medikamentes zu
verschreiben.  Doch auch diese Aussage
muss mit Vorbehalt versehen werden; es
gibt Äußerungen von Medizinern, die dar-
auf hinweisen, dass ein Arzt sehr wohl
einem Patienten einen Monatsbedarf an
Morphinen verschreiben dürfe, sofern er
ihm nur gleichzeitig eine entsprechende
Anweisung bezüglich deren Anwendung
aushändigt. Man gewinnt als Außenste-
hender den Eindruck, es werde in diesem
Bereich mit Absicht jegliche Transparenz
gegenüber der Öffentlichkeit vermieden.
Dies führt schließlich dazu, dass das deut-
sche Recht perverse menschenfeindliche
Wirkungen verursacht.
Auf die Gefahr hin, bereits Gesagtes zu
wiederholen, sei dies hier zusammenfas-
send dargestellt:
Das Strafgesetzbuch erlaubt die Beihilfe
zum Suizid, und zwar in der Weise, dass
es dazu überhaupt keinen Straftatbestand

aufführt. Der Katalog der Tötungsdelikte
kennt allein die Straftatbestände des Mor-
des, des Totschlags, des minder schweren
Falls des  Totschlags, der Tötung auf Ver-
langen, der Kindestötung, des Schwanger-
schaftsabbruchs, des Völkermordes, der
Aussetzung und der Fahrlässigen Tötung.
Suizid ist kein Tötungsdelikt, und nach §
27 StGB kann eine Beihilfe immer nur
dort ein Delikt sein, wo jemand vorsätz-
lich einem anderen zu dessen vorsätzlich
begangener rechtswidriger Tat Hilfe ge-
leistet hat.
Ergebnis: Beihilfe zum Suizid ist auch in
Deutschland erlaubt.
Geht es um die Frage, mit welchem Mit-
tel oder welcher Methode eine solche Bei-
hilfe möglich ist, zeigt sich, dass nur noch
Mittel oder Methoden zur Verfügung ste-
hen, die entweder gewaltsam oder nicht
ästhetisch sind, und die es eigentlich aus-
schließen, dass jemand im Beisein seiner
Angehörigen von eigener Hand sterben
kann:
– Erschießen
– Erhängen
– sich aus großer Höhe Stürzen
– Vor die Bahn gehen
– Vergiften
– Ertränken
– Ersticken

Man darf also einem Menschen, der ster-
ben möchte, seine Pistole geladen leihen,
ihm zeigen, wie er schießen muss, dass er
dann auch wirklich tot und nicht nur ge-
lähmt oder blind ist oder in ein kaum re-
versibles Koma fällt. Man darf ihm be-
hilflich sein, ein Seil zu wählen, einen
Knoten zu schnüren, einen Aufhänge-
punkt zu finden. Man darf ihm behilflich
sein, wenn er sich auf ein Hochhaus be-
gibt und aus dem Fenster springen will.
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Man darf ihm zeigen, wo er am besten
vor eine Bahn springt. Man darf ihm Zy-
ankali oder tödliche Pflanzenschutzmittel
beschaffen. Man darf ihm zeigen, wie er
sich sicher ertränkt. Und schließlich kann
man ihm auch dabei behilflich sein, eine
Form des Erstickens zu wählen, die keine
Erstickungsnot auslöst.
Was hingegen nach geltendem deutschem
Recht nicht möglich ist, ist die Beschaf-
fung eines Medikamentes, welches risiko-
und schmerzfrei eine Selbsttötung mög-
lich macht, bei welcher Angehörige und
Freunde ohne weiteres anwesend sein
könnten.
Es wird also vom geltenden deutschen
Recht gebilligt, jemandem Zyankali zu
verschaffen und auszuhändigen. Es be-
wirkt Kopfschmerzen, Ohrensausen und
Krämpfe, was der Sterbende noch bei vol-
lem Bewusstsein erlebt. Das sanft, aber
sicher wirkende Mittel jedoch kann nicht
beschafft werden: Natrium-Pentobarbital
steht auf der Liste der Betäubungsmittel,
und nicht einmal ein Arzt darf in Deutsch-
land das Mittel in einer tödlichen Dosis
verschreiben. (In der Schweiz ist dies zu-
lässig).
Nun sind aber auch noch die Tücken des
Straftatbestandes der «Unterlassenen Hil-
feleistung» gemäß § 323c StGB zu beach-
ten: «Wer bei Unglücksfällen oder gemei-
ner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet,
obwohl dies erforderlich und ihm den
Umständen nach zuzumuten, insbesonde-
re ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne
Verletzung anderer wichtiger Pflichten
möglich ist, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe be-
straft.»
Die deutsche Rechtspraxis nimmt unter
Verletzung des Rechts auf Selbstbestim-
mung des Menschen noch immer an,

selbst dann, wenn jemand einen Suizid-
versuch nach reiflicher Überlegung und
assistiert unternimmt, liege von dem Au-
genblick an, in welchem dieser Mensch
das Bewusstsein verliert, ein solcher Un-
glücksfall vor, auf den dieser Paragraph
angewendet werden muss.
Will nun jemand, der einem anderen bei
einem Suizid Beihilfe leistet, vermeiden,
dass er dem Risiko einer Strafverfolgung
wegen unterlassener Hilfeleistung oder gar
wegen Begehung eines Tötungsdelikts
durch Unterlassung ausgesetzt ist, muss
er den Suizidenten allein lassen, solange
dieser noch bei Bewusstsein ist: Der Ster-
bende muss somit allein gelassen werden.
Das widerspricht einem grundlegenden
Gebot der Ethik, Sterbende bis zuletzt zu
begleiten, damit sie sich nicht einsam füh-
len müssen. Würde man aber dabei blei-
ben, ohne die Rettung zu alarmieren, so-
bald Bewusstlosigkeit eintritt, läuft man
die erwähnten Strafrisiken.
Es gibt noch immer einige wenige be-
stimmte Kombinationen von pharmazeu-
tischen Produkten, die verhältnismässig
leicht erhältlich sind, welche –  in Über-
dosis verabreicht – letztlich zum Tode füh-
ren. Aber vom Zeitpunkt ihrer Einnahme
bis zum Zeitpunkt des Eintritts des Todes
vergeht in der Regel erheblich Zeit. Auch
in einem solchen Fall müsste jemand, der
Hilfe leistet, den Sterbenden allein lassen,
allenfalls viele lange Stunden, will er kein
strafrechtliches Risiko laufen.
Will jemand, der sein Leben würdig be-
enden will, all dies niemandem zumuten,
und will er, dass seine Angehörigen und
Freunde ihn auf seiner letzten Lebens-
strecke begleiten können, bleibt ihm bis-
lang keine andere Wahl, als in die Schweiz
fahren zu müssen, um mit Hilfe von DIG-
NITAS seinen Wunsch zu realisieren. Er
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muss also sein Bett, seine Wohnung, sein
Haus, seinen Wohnort, sein Land verlas-
sen, in ein fremdes Land, in ein fremdes
Haus, ein fremdes Zimmer, zu fremden
Leuten fahren, um sein Menschenrecht,
sein eigenes Leben würdig beenden zu
dürfen, zu realisieren. Mit anderen Wor-
ten: Deutsche müssen selbst nach dem
Ende der DDR wieder mit den Füßen ab-
stimmen, um Freiheit genießen zu kön-
nen.
Deswegen ist die Frage zu stellen, wie lan-
ge denn die Abgeordneten aller Fraktio-
nen im Deutschen Bundestag dieses beste-
hende menschenverachtende, menschen-
rechtsfeindliche und verabscheuungswür-
dige so genannte «Recht», das reines Un-
recht produziert, noch dulden wollen. Po-
litiker in anderen Ländern haben, wie noch
zu zeigen sein wird, nicht Abwehrreflexe
spielen lassen, sondern haben das Auf-
flammen der Debatte zum Anlass genom-
men, sich den aufgeworfenen Fragen zu
stellen.

Internationalrechtliche Aspekte
Es gibt starke Anzeichen dafür, dass nicht
nur die Freiheit zum Suizid durch die
Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK) gewährleistet ist, sondern auch
dass die Vertragsstaaten der EMRK ge-
halten sein könnten, den unter ihrer Ho-
heit lebenden Menschen einen risiko- und
schmerzfreien Suizid ermöglichen müs-
sen.
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist
das Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes für Menschenrechte in Strassburg vom
29. April 2002 in der Sache von DIANE
PRETTY gegen das Vereinigte Königreich
von Grossbritannien und Nordirland12.
Frau Pretty litt an Amyotropher Lateral-
sklerose und war vom Halse abwärts ge-

lähmt. Sie wäre also nicht in der Lage
gewesen, selbständig einen Suizidversuch
zu unternehmen. Deshalb wollte sie sich
für den Fall, dass sie Suizid begehen woll-
te, um die letzte Krankheitsphase auszu-
blenden, der Hilfe ihres Gatten versichern.
Da das britische Recht für Beihilfe zum
Suizid Freiheitsstrafe bis zu 14 Jahren
androht, verlangte sie die vorherige Ge-
nehmigung seitens der staatlichen Behör-
den, die ihr verweigert worden war. Da-
gegen klagte sie in Strassburg, allerdings
letztlich ohne den gewünschten Erfolg. Sie
berief sich unter anderem auf Art. 8
EMRK, der die Staaten verpflichtet, das
Privatleben zu achten. Der Gerichtshof
erklärte, die EMRK verbiete es den Staa-
ten nicht, Beihilfe zum Suizid unter Stra-
fe zu stellen.
Immerhin ist es erstaunlich, welche Äu-
ßerungen im Urteil zu lesen sind:
«65. Grundlage und durchgehendes Mo-
tiv der Konvention ist der Respekt vor der
Würde des Menschen und vor seiner Frei-
heit. Ohne in irgendeiner Weise die Un-
antastbarkeit des Lebens in Frage zu stel-
len, ist der Gerichtshof der Meinung, dass
die Frage der Lebensqualität unter dem
Gesichtspunkt des Art. 8 relevant ist. In
einem Zeitalter der wachsenden medizi-
nischen Raffinesse, verbunden mit langer
Lebenserwartung, machen sich viele Men-
schen Sorgen, dass sie gezwungen wer-
den könnten, in hohem Alter oder in ei-
nem Zustand fortgeschrittenen körperli-
chen oder geistigen Verfalls weiterzuleben,
der ihren Grundüberzeugungen und Vor-
stellungen von eigener persönlicher Iden-
tität widerspricht.
. . .
67. Die Beschwerdeführerin wird im vor-
liegenden Fall vom Gesetz daran gehin-
dert, ihre Entscheidung auszuführen,
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durch den Tod einem Leiden zu entgehen,
das sie als unwürdig und unbillig empfin-
det. Der Gerichtshof ist nicht in der Lage
auszuschließen, dass dies einen Eingriff
in ihr Recht auf Achtung des Privatlebens
darstellt, wie es in Art. 8 Abs. 1 EMRK
garantiert ist ...»
Im Verfahren vor dem Strassburger Ge-
richtshof ist es leider seitens der Anwälte
der Beschwerdeführerin unterlassen wor-
den, auf die hohen Risiken hinzuweisen,
die mit einsamen Suiziden verbunden
sind. Nach amerikanischen Forschungs-
ergebnissen, auf die sich beispielsweise
die schweizerische Bundesregierung be-
rufen hat13, und die vor etwa 40 Jahren
zusammengetragen worden sind, muss
angenommen werden, dass von 50 Suizid-
versuchen deren 49 scheitern, oft mit
schwerwiegenden gesundheitlichen Fol-
gen für das Individuum und hohen Ko-
sten für die Gemeinschaft. Durch sach-
kundig begleitete Suizide können solche
Risiken ausgeschaltet werden. Zieht man
auch noch den Bereich der Suizidprophy-
laxe mit in Betracht, wird deutlich, dass
die Ermöglichung einer vorgängigen Be-
ratung für einen suizidal gewordenen
Menschen die Chance bietet, ihm auf dem
Weg zurück zum Leben behilflich werden
zu können, bevor er mit einem ersten
Suizidversuch gescheitert ist. Daraus er-
hellt, dass sowohl suizidal gewordene In-
dividuen als auch die Gemeinschaft ei-
gentlich ein hohes Interesse an einer sol-
chen Art von Suizidprophylaxe haben soll-
ten.
Geht man davon aus, dass für einsame
Suizide hohe Risiken bestehen, muss er-
kannt werden, dass dadurch die angeblich
von der EMRK geschützte Suizidfreiheit
rein theoretisch, ja illusorisch wird. Da
aber die in der EMRK enthaltenen Rech-

te und Freiheiten nach der gesamten bis-
herigen Strassburger Rechtsprechung so
ausgestaltet sein müssen, dass sie prak-
tisch und effizient sind14, trifft die Staa-
ten in einem solchen Falle die Verpflich-
tung, die dazu erforderlichen Maßnahmen
zu ergreifen. Dies muss in dem uns inter-
essierenden Zusammenhang eigentlich
bedeuten, dass die EMRK-Staaten ver-
pflichtet werden können, einen kontrol-
lierten Zugang zu Natrium-Pentobarbital
zum Zwecke der Durchführung begleite-
ter Suizide zu öffnen.
Diese Frage ist zurzeit Gegenstand von
Rechtsverfahren sowohl vor Gerichten in
der Schweiz als auch in Deutschland, die
möglicherweise vor dem Strassburger
Gerichtshof enden werden.

Politische Aspekte
In politischer Hinsicht muss festgestellt
werden, dass zahlreiche Meinungsumfra-
gen in vielen Ländern immer wieder er-
geben haben, dass überwiegende Mehr-
heiten der befragten Menschen für sich die
Möglichkeit der Inanspruchnahme von
Sterbehilfe bejahen. Das gilt auch für
Deutschland15; für die Schweiz liegt ja
sogar das Ergebnis einer entsprechenden
Volksabstimmung im Kanton Zürich vor16.
Es ist in einer Demokratie für die Politik
äußerst gefährlich, sich mit einer solchen
Grundstimmung nicht ernsthaft auseinan-
derzusetzen, welches auch immer die
Motive der in der Politik tätigen Menschen
für eine solche Weigerung sein mögen.
Die Heftigkeit der Diskussionen in
Deutschland nach der erfolgten Gründung
des DIGNITAS-Vereins in Hannover zeigt
dies zur Genüge auf. Hinzu kommt, dass
andere Länder das Verlangen der Mehr-
heit nach einer solchen Möglichkeit in
unterschiedlicher Weise aufgenommen
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haben. Holland und Belgien haben eigent-
liche Euthanasie-Gesetze geschaffen; das
englische Oberhaus in London befasst sich
mit einem Gesetzesentwurf für terminal
Kranke, der vom Menschenrechtsanwalt
Lord Joël Joffe eingereicht worden ist17;
im Gefolge dieser Bemühungen regen sich
entsprechende Absichten auch in weite-
ren Gebieten, die zur britischen Krone
gehören, so etwa auf der Kanalinsel
Guernsey18, der Ile of Man19 in der irischen
See und in Schottland20.
Es gehört zur politischen Vernunft, recht-
zeitig zu erkennen, wann eine Rechts-
gemeinschaft auf einem wesentlichen
Gebiete ihres Zusammenlebens einer Ver-
änderung bedarf. Der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte hat im er-
wähnten Urteil auf die sich unseren Ge-
sellschaften stellende Problematik zufol-
ge der zwiespältigen Fortschritte der Me-
dizin und der Verlängerung der Lebenser-
wartung aufmerksam gemacht. Neuere
Forschungen in der Schweiz zeigen, dass
jeder dritte Suizid ein Alterssuizid ist; die
Verhältnisse in Deutschland dürften da-
von nicht grundlegend abweichen.
Der Begründer der Paneuropa-Bewegung,
Richard Graf Coudenhove-Kalergi, hat
einmal geäußert, die Schweizer seien ein
Volk von Vernünftigen. Wenn nun Schwei-
zer den Versuch unternommen haben, die
deutsche Debatte über Sterbehilfe grund-
legend zu verändern und zu einer sinnvol-
len Neuregelung zu führen, dann kann dies
als Export von Vernunft bezeichnet wer-
den. Hierzu sei im Übrigen angemerkt, dass
es sich dabei nicht etwa um einen Akt der
Einmischung seitens des Auslandes in in-
nerdeutsche Angelegenheiten handelt: Wo
Fragen der Europäischen Menschenrechts-
konvention betroffen sind, handelt es sich
um europäische Innenpolitik.

Ethische Aspekte
In diesem Aufsatz können naturgemäß die
Fragen im Zusammenhang mit Suizid-
prophylaxe keinen grossen Raum einneh-
men; dies wäre ein Thema für ein ganzes
Sonderheft. Immerhin aber sei doch be-
merkt, dass eine ethisch vertretbare Hal-
tung es erforderlich macht, den Fokus der
Öffentlichkeit auf das Thema des Suizid-
geschehens zu richten, des wohl nach der
Massenarbeitslosigkeit schwerwiegend-
sten sozialen Problems in Deutschland.
Nach den Feststellungen des Statistischen
Bundesamtes in Wiesbaden haben im Jah-
re 2004 in Deutschland 10.233 Menschen
ihr Leben durch eigene Hand beendet. Das
bedeutet, dass in Deutschland jahrein jahr-
aus Suizide im Dreiviertelstundentakt er-
folgen. Legt man den amerikanischen Fak-
tor 50 für die Ermittlung der Anzahl der
Suizidversuche zu Grunde, muss man da-
mit rechnen, dass alle 59 Sekunden je-
mand in der Bundesrepublik einen Suizid-
versuch unternimmt.
Vom Standpunkt der Ethik aus muss ge-
fordert werden, dass sich nicht nur einige
wenige Spezialisten dieser Thematik an-
nehmen, sondern dass die Frage, weshalb
die bisherigen Anstrengungen zur Suizid-
problematik so wenig bringen, breit dis-
kutiert werden muss, um bessere Lösun-
gen zu finden. Die Gewährung effektiver
Suizidfreiheit durch Ermöglichung des be-
gleiteten Suizids, durch welchen die ho-
hen Risiken ausgeschaltet werden, könn-
te den Schlüssel zu einer massiven Reduk-
tion der Zahl der Suizidversuche und der
erfolgreichen Suizide darstellen.
Schließlich muss es auch eine Forderung
der Ethik sein, Deutschland von ungenü-
gend erkannten Resten einer nationalso-
zialistischen Ideologie zu befreien. Dazu
gehört das sorgfältige Überdenken der Fra-
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gen, die sich im Zusammenhang von Sui-
zid und unterlassener Hilfeleistung sowie
der Garantenstellung aufdrängen.
Im Bereich der Ethik ist auch die Kritik
gegenüber Exponenten der Ärzteschaft,
wie etwa Prof. Jörg-Dieter Hoppe, anzu-
siedeln, der – ähnlich wie das häufig bei
Kirchenvertretern festgestellt werden kann
und wofür das vorne wiedergegebene Zi-
tat des Bischofs von Fulda, Heinz Josef
Algermissen, einer von vielen möglichen
Belegen darstellt – schon in seiner Wort-
wahl von unredlichen Mitteln Gebrauch
macht. Wer wie diese beiden Gegner ver-
nünftiger Sterbehilfe Tötung auf Verlan-
gen mit begleitetem Suizid gleichsetzt, wer
das Verb «töten», welches klarerweise
transitiv ist und somit schon sprachlich
immer bedeutet, dass das Wortsubjekt ein
Objekt um sein Leben bringt, im Zusam-
menhang mit Suizidhilfe verwendet, wird
sich den Vorwurf gefallen lassen müssen,
ethisch unsauber zu denken und zu han-
deln – nämlich die Öffentlichkeit absicht-
lich irreführen zu wollen! – oder aber gar
in Bezug auf diese Fragen schlicht nicht
urteilsfähig zu sein.
Und schließlich kann auf die Anstrengun-
gen der niedersächsischen Justizministe-
rin Elisabeth Heister-Neumann, mit einer
Bundesratsinitiative einen neuen Verbots-
tatbestand zu schaffen, ein berühmter Satz
aus Goethes «Faust I» angewandt werden:
«Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets
das Böse will, und stets das Gute schafft».
Käme es nämlich zu einer solchen Initia-
tive im Bundesrat, hätte dies die unabweis-
liche Folge, dass sich endlich wieder ein-
mal auch der Bundestag mit Fragen der
Sterbehilfe zu befassen hätte. Da würde
dann wohl auch noch eine andere Bestim-
mung der Europäischen Menschenrechts-
konvention eine Rolle spielen, nämlich der

erste Satz von Artikel 10 Absatz 1 EMRK,
welcher die Informationsfreiheit garan-
tiert:
«Jedermann hat Anspruch auf freie Mei-
nungsäußerung. Dieses Recht schließt die
Freiheit der Meinung  und die Freiheit zum
Empfang und zur Mitteilung von Nach-
richten oder Ideen ohne Eingriffe öffent-
licher Behörden und ohne Rücksicht auf
Landesgrenzen ein. »
Der Straßburger Gerichtshof hat dazu in
seinem höchst bemerkenswerten Urteil in
der Sache HANDYSIDE gegen das Ver-
einigte Königreich folgende Ausführun-
gen gemacht:
«Seine Kontrollfunktion gebietet dem Ge-
richtshof, den Grundsätzen, die einer „de-
mokratischen Gesellschaft“ eigen sind,
größte Aufmerksamkeit zu schenken. Das
Recht der freien Meinungsäußerung stellt
einen der Grundpfeiler einer solchen Ge-
sellschaft dar, eine der Grundvorausset-
zungen für ihren Fortschritt und für die
Entfaltung eines jeden einzelnen. Vorbe-
haltlich der Bestimmung des Art. 10 Abs.
2 gilt dieses Recht nicht nur für die gün-
stig aufgenommenen oder als unschädlich
oder unwichtig angesehenen „Informatio-
nen“ oder „Gedanken“, sondern auch für
die, welche den Staat oder irgendeinen
Bevölkerungsteil verletzen, schockieren
oder beunruhigen. So wollen es Pluralis-
mus, Toleranz und Aufgeschlossenheit,
ohne dies es eine „demokratische Gesell-
schaft“ nicht gibt. Daraus folgt insbeson-
dere, dass jede „Formvorschrift“, „Bedin-
gung“, „Einschränkung“ oder „Strafdro-
hung“ in angemessenem Verhältnis zum
verfolgten berechtigten Ziel stehen muss.»

Dies bedeutet, dass selbst eine «geschäfts-
mäßige» Vermittlung von Informationen
über Möglichkeiten zur Sterbehilfe nicht
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verboten werden könnten, ohne die
EMRK zu verletzen. Denn es wäre ganz
ohne jeden Zweifel keine der Bedingun-
gen erfüllt, welche Artikel 10 Absatz 2
EMRK für einen gesetzlichen Eingriff in
diese Freiheit zwingend verlangt:
«Da die Ausübung dieser Freiheiten
Pflichten und Verantwortung mit sich
bringt, kann sie bestimmten, vom Gesetz
vorgesehenen Formvorschriften, Bedin-
gungen, Einschränkungen oder Straf-
drohungen unterworfen werden, wie sie
vom Gesetz vorgeschrieben und in einer
demokratischen Gesellschaft im Interesse
der nationalen Sicherheit, der territorialen
Unversehrtheit oder der öffentlichen Si-
cherheit, der Aufrechterhaltung der Ord-
nung und der Verbrechensverhütung, des
Schutzes der Gesundheit und der Moral,
des Schutzes des guten Rufes oder der
Rechte anderer, um die Verbreitung von
vertraulichen Nachrichten zu verhindern
oder das Ansehen und die Unparteilich-
keit der Rechtsprechung zu gewährleisten,
unentbehrlich sind.»
Nachdem ausserdem feststeht, dass der
deutsche DIGNITAS-Verein schon auf
Grund seiner Satzung selbst keine Ster-
behilfe irgendwelcher Art anbietet, und
aus einem Hinweis auf den schweizeri-
schen DIGNITAS-Verein seitens des deut-
schen Vereins auch keine finanziellen For-
derungen entstehen, so dass «Geschäfts-
mäßigkeit» auch nur behauptet werden
könnte, dürfte die Idee der niedersächsi-
schen Justizministerin selbst dann, wenn
sie sich in ein Strafgesetz umsetzen las-
sen sollte, die gewünschte Folge ohnehin
nicht bewirken können.

* Der Autor Ludwig A. Minelli ist Rechts-
anwalt und Generalsekretär der
«DIGNITAS – Menschenwürdig leben –
Menschenwürdig sterben»
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